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GZ 10.001/67-Parl/90 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament 
1017 Wien 

des Nf.l,tiO!1(\lnHp.s X VII. G(!:)(;tzgcbungspcnodc 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

Wien, 30. Juli 1990 

..s-6:;f lAB 

1990 -08- 0 8 
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Die schriftliche parlamentarische Anfrage NR. 5750/J-NR/90, 

betreffend Firma "TELETHEATER Videofilm-Produktion- und 

Vertreibsgesellschaft m.b.H. in Liqu", die die Abgeordneten 
Herbert FUX und Genossen am 25. Juni 1990 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Dr. Gerhard SAILER vertritt derzeit nur als Präsident des 
Bundesdenkmalamtes die Interessen der Republik Österreich. 

In den fakultativen Aufsichtsrat der Teletheater Ges.m.b.H. 
war Dr. SAILER weder als Vertreter der Finanzprokuratur noch 
als Präsident des Bundesdenkmalamtes entsandt, sondern ad 

personam wegen seiner rechtlichen und insbesondere theater­
rechtlichen Kenntnisse berufen worden. (Er war damals Lehr­
beauftragter fUr Theaterre2ht im Reinhardt-Seminar.) Er hat 
diese Tätigkeit bis zum 21.,7.1986 ausgeUbt. Bis dahin hatten 
alle JahresabschlUsse einen uneingeschränkten Bestätigungs­
vermerk einer WirtschaftsprUfungskanzlei getragen. Auch 

PrUfungen durch das,Amt der Burgenländischen Landesre­
gierung, die Gebietskrankenkasse und die BetriebsprUfung 
durch das Finanzamt. fUr Körperschaftssteuern hatten keine 
Verdachtsmomente auf Malversationen erbracht. 
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Als der Jahresabschluß 1986 UberprUft und erstmals nicht 

genehmigt wurde, war Dr. Sailer bereits ausgeschieden und 
durch einen Beamten des Bundesministeriums fUr Finanzen 
ersetzt worden. FUr seine Tätigkeit im Aufsichtsrat hat 
Dr. Sailer von der Teletheater Ges.m.b.H. kein Entgelt, auch 
kein Sitzungsgeld, erhalten. Ein solches wurde erst nach 

seinem Ausscheiden beschlossen. 

ad 2) 

FUr das Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschung 
bestand und besteht kein Anlaß, Dr. Sailer dienstrechtlich 

zur Verantwortung zu ziehen. Wie unter 1) ausgefUhrt, hat er 

seine Funktion im Aufsichtsrat der Teletheater Ges.m.b.H. 
nicht im Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheiten als 

Beamter der Finanzprokuratur oder des Bundesdenkmalamtes 

ausgeUbt. 

Der Bundesminister: 

~~ 
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